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Erstes  Kapitel 

Einleitung und geschichtliches Werden des Bundesrates 

A. Einleitung 

Die Bundesrepublik Deutschland hat i n ihrem Grundgesetz mit dem 
Bundesrat ein Verfassungsorgan  erhalten, das denselben Namen trägt 
wie der Bundesrat der Verfassung des Norddeutschen Bundes und die-
ser folgend der Verfassung des Deutschen Reiches von 1871. Wie der 
Bundesrat der Bismarckverfassung,  so ist auch der des Grundgesetzes 
die Einrichtung, in der die Bundesglieder bei der Leitung und den Ge-
schäften des Gesamtstaates mitwirken. 

Die Erkenntnis, daß auch das Grundgesetz nicht losgelöst von der 
deutschen Verfassungsgeschichte betrachtet werden kann, rechtfertigt 
die Aufgabe dieser Arbeit, die Verbindungslinien aufzuzeigen, die 
trotz der verschiedenen staatsrechtlichen Ausgangslage vom alten Bun-
desrat zu dem des Grundgesetzes führen. Um die Untersuchung nicht 
zu sehr auszuweiten, soll der zeitlich zwischen diesen beiden liegende 
Reichsrat der Weimarer Verfassung dabei — abgesehen von einzelnen 
Hinweisen — nicht berücksichtigt werden, wei l dieser kein Glied einer 
fortlaufenden  Entwicklung vom alten zum neuen Bundesrat darstellt, 
sondern vor allem i n seinen Befugnissen hinter beiden zurücksteht. 
Diese Beschränkung ist auch deshalb annehmbar, wei l die Hinweise 
in der staats- und verfassungsrechtlichen  Literatur zum Grundgesetz 
auf die Weimarer Verfassung weit häufiger sind als die auf die Bis-
marckverfassung. 

B. Das geschichtliche Werden des Bundesrates 

I . Dem Bundesrat vergleichbare Organe 
bis zum Ende des Deutsdien Bundes 

Der nach dem für Preußen und seine Verbündeten siegreichen Ende 
des Deutschen Krieges von 1866 entstandene Norddeutsche Bund sah 
in seiner Verfassung ein aus Vertretern der Mitglieder des Bundes 
bestehendes Organ, den Bundesrat, vor. Spuren territorialer  Vertre-
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tung lassen sich i n der deutschen Verfassungsgeschichte jedoch schon 
bis ins Mittelalter zurückverfolgen.  Aus den Hoftagen der fränkischen 
Könige hatten sich die Reichstage als Vertretung der deutschen Reichs-
stände gegenüber dem Kaiser entwickelt1. Zunächst noch ohne be-
stimmte Regeln für die Zusammensetzung und Befugnisse, bildeten sich 
etwa gegen Ende des 15. Jahrhunderts bestimmte Formen für die Ver-
handlungen der Reichstage heraus2. Der zweite nach dem Westfälischen 
Frieden einberufene Reichstag wurde nicht mehr verabschiedet. Er 
tagte als sogenannter „Immerwährender Reichstag" in der Form eines 
ständigen Gesandtenkongresses von 1663 bis zum Ende des Heiligen 
Römischen Reiches3 im Jahre 1806 in Regensburg4. Diese Einrichtung 
bietet auch bereits Gelegenheit zum Vergleich mi t ähnlichen Organen 
späterer Verfassungsepochen 5. 

Der (zweite) Rheinbund von 1806 bis 1813 sah in seiner Rheinbund-
akte einen aus einem Rat der Könige und einem Fürstenrat bestehen-
den Bundestag mi t dem Sitz in Frankfurt  am Main vor, der jedoch nie 
zusammentrat6, aber als „eine unmittelbare Nachahmung des Regens-
burger Reichstags" und „zugleich eine Vorform der späteren Frankfur-
ter Bundesversammlung"7 gi l t . 

Einziges ständiges Organ des nach den Freiheitskriegen gebildeten 
Deutschen Bundes war die Bundesversammlung, auch Bundestag ge-
nannt, mi t dem Sitz in Frankfurt  am Main8 . Dieser ständige Gesandten-
kongreß instruktionsgebundener Vertreter der Bundesglieder, i n dem 
Österreich den Vorsitz führte, tagte als Engere Versammlung oder als 
Plenum. In der Engeren Versammlung (bzw. dem Engeren Rat) führten 
die elf größeren Staaten je eine Viri lstimme. Die übrigen Bundesglie-
der waren i n sechs Gruppen zusammengefaßt, von denen jede eine 
Kuriatstimme führte. Für Beschlüsse des Engeren Rates, der minde-
stens einmal i n der Woche tagte, die laufenden Geschäfte erledigte und 
die regelmäßige Form der Bundesversammlung war, reichte die ein-
fache Mehrheit aus. Bei Stimmengleichheit gab die Präsidialstimme 

ι s. Kimminich,  S. 86, S. 130. 
2 Hierzu Härtung,  S. 11 f., S. 37 ff.;  Kimminich,  S. 130 ff.;  Forsthoff,  S. 13. 
s I n den letzten Jahren seines Bestehens nur noch „Deutsches Reich" ge-

nannt; Härtung,  S. 161; Huber,  VerfG I I I , S. 768, Fußn. 1. 
4 s. Härtung,  S. 149 f.; Kimminich,  S. 230 ff. 
5 Den Reichstag des alten Reiches und den Bundesrat der Bismarckverfas-

sung vergleicht: Heinrich  Reincke,  Der alte Reichstag und der neue Bundes-
rat, Tübingen 1906. s. auch Laband,  Staatsrecht I , S. 237. 

« s. hierzu Huber,  VerfG I , S. 80; Härtung,  S. 168 f.; Kimminich,  S. 314; 
Forsthoff,  S. 70. 

? Huber,  VerfG I , S. 86. 
8 Hierzu und zum folgenden Huber,  VerfG I , S. 588 ff.;  Kimminich,  S. 323 f.; 

Härtung,  S. 172; Forsthoff,  S. 91 f. 
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(Österreich) den Ausschlag. I m Plenum, das nur bei wichtigen Bundes-
angelegenheiten und daher nur selten9 zusammentrat, führte jedes 
Bundesglied mindestens eine Stimme*0, bis zu vier Stimmen für Öster-
reich und die fünf  Königreiche. Die Zahl der Gesamtstimmen des 
Plenums, das seine Beschlüsse mi t Zweidrittelmehrheit faßte, schwank-
ten infolge staatlicher Zusammenschlüsse11 zwischen 65 und 69. 

Zwischenspiel in der Zeit des Deutschen Bundes sollten zwei Verfas-
sungen bleiben, die auf eine staatliche Einigung Deutschlands abzielten, 
bei denen aber auch die Vertretung der Gliedstaaten anders geregelt 
war als in der vorangehenden und auch der späteren Verfassungs-
geschichte: die als Frucht der nationalen und demokratischen deutschen 
Einheitsbewegung entstandene Frankfurter  Paulskirchenverfassung 12 

und die nach deren Scheitern der preußischen Pol i t ik entstammende 
Erfurter  Unionsverfassung 18. 

Die Bundesversammlung des Deutschen Bundes beendigte ihre bis-
herige Tätigkeit am 12. Ju l i 1848 und übertrug unter dem Eindruck der 
Ereignisse des Revolutionsjahres ihre Befugnisse im Namen der Regie-
rungen auf den zuvor von der Frankfurter  Nationalversammlung 
gewählten Reichsverweser14. Die von dieser ersten deutschen verfas-
sunggebenden Nationalversammlung beschlossene Reichsverfassung 
vom 28. März 1848 sah neben dem Volkshaus das mi t diesem zusam-
men den Reichstag bildende föderative Staatenhaus aus den Vertretern 
der deutschen Staaten mi t einem abgestuften Stimmenverhältnis vor 16 . 
Die jeweils zur Hälfte von der Regierung und zur Hälfte von der 
Volksvertretung der einzelnen Staaten zu ernennenden Mitglieder des 
Staatenhauses sollten ebenso wie die Mitglieder des Volkshauses an 
Instruktionen nicht gebunden werden können16. Damit hatte in eine 
deutsche Verfassung das nach dem Senat des Kongresses i n den Ver-
einigten Staaten benannte Senatssystem Eingang gefunden. 

« Angaben bei Härtung,  S. 172. 
1 0 Ausnahme: die drei 1824/48 vereinigten Fürstentümer Reuß jüngere 

L in ie führten von Anfang an nur eine Stimme. Huber,  VerfG Γ, S. 590; hier 
in Fußn. 1 auch weitere Besonderheiten. 

u Bei diesen t rat keine Stimmenhäufung ein. Huber,  VerfG I , S. 590, Fuß-
note 2. 

1 2 Verfassung des Deutschen Reiches vom 28. März 1849 (Paulskirchen-
Verfassung nach dem Tagungsort der Nationalversammlung), abgedruckt bei 
Huber f  Dok. 1, S. 304 ff. 

Erfurter  Unionsverfassung (v. 28. Ma i 1849) nach dem Ort, i n dem sich 
der darin vorgesehene Reichstag versammeln sollte, abgedruckt bei Hub er, 
Dok. 1, S. 435 ff. 

14 Hierzu und zum folgenden Huber,  VerfG I I , S. 626 ff.  und S. 829 ff. 
is Preußen sollte m i t 40 Mitgl iedern die meisten St immen i m Staatenhaus 

haben, die dreiundzwanzig kleinsten Staaten jeweils nur eine Stimme. 
Einzelheiten s. §§ 87 ff.  der Paulskirchen-Verfassung. 

i« § 96 der Paulskirchen-Verfassimg. 

2 Scholl 


